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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie oder Ihre Freunde bzw. Nachbarn haben in einer akuten 
Gewaltsituation die Polizei eingeschaltet. Diese Entschei-
dung war richtig! Gewaltfrei zu leben ist kein Privileg. Es ist 
Ihr gutes Recht!

Die Polizei klärt die Situation, verhindert eine Gewalteskalation und 
kann den Täter/die Täterin der Wohnung verweisen. 

Sie können die 
Zeit nutzen, um 
Beratung und 
Unterstützung 
in Anspruch zu 
nehmen. 

Wenn Sie mit 
der Weitergabe 
Ihres Namens, 
Ihrer Anschrift und Ihrer Telefonnummer 
einverstanden sind, unterrichtet die Polizei 
Fachkräfte einer Beratungsstelle, die mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen werden.

Die Gespräche mit Fach-
kräften einer Beratungs-

stelle sind vertraulich.
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Wie geht es nun weiter? 
Was macht die Polizei?
Gewalt in Beziehungen ist keine 
Privatsache. Sie ist eine Straftat 
wie z. B. Körperverletzung, Nöti-
gung oder Freiheitsberaubung.

Die Polizei hat die Situation 
geklärt, eine Gewalteskalation 
verhindert, die gewalttätige Person 
für zehn Tage der Wohnung ver-
wiesen und Ihnen die Dokumenta-
tion des Einsatzes ausgehändigt. 
Diese benötigen Sie für das Fami-
liengericht, bei dem Sie weiteren 
Schutz beantragen können (siehe 
Abschnitt: „Wie kann ich mich über 
die 10-Tage-Frist hinaus schüt-
zen?“)

Wohnungsverweisung und Rück-
kehrverbot können bei allen Arten 
von Lebens- und Wohngemein-
schaften – ungeachtet von Fami-
lienstand, Verwandtschaftsgrad, 
sexueller Orientierung oder Eigen-
tumsverhältnissen – angeordnet 
werden. 

Die gewalttätige Person hatte 
Gelegenheit, dringend benötig-
te persönliche Sachen aus der 
Wohnung mit zu nehmen. Sie 
darf, wenn es erforderlich ist, nur 
in Begleitung der Polizei und mit 
Ihrer Zustimmung die Wohnung 
betreten, um weitere Gegenstände 
des persönlichen Bedarfs aus der 
Wohnung zu holen.

Das polizeiliche Rückkehrverbot 
gilt für die Dauer von zehn Tagen. 
Zu Ihrem Schutz wird die Polizei 
die Einhaltung des Rückkehrver-
bots während der Frist unange-
meldet überprüfen. Ein Verstoß 
kann mit Zwangsgeld verfolgt 
werden. Gegebenenfalls kann die 
Polizei Ersatzzwangshaft beantra-
gen.
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Dies sind Maßnahmen zu Ihrem 
Schutz. Die Polizei duldet keine 
Gewalttaten und handelt konse-
quent. Sie nimmt in jedem Fall 
eine Anzeige auf und leitet ein 
Ermittlungsverfahren ein. Dazu ist 
sie verpfl ichtet.

Sollte die gewalttätige Person ver-
suchen, während des Rückkehr-
verbots die Wohnung zu betreten, 
rufen Sie bitte sofort polizeiliche 
Hilfe unter 110. Dies gilt auch für 
den Fall, dass die gewalttätige 
Person Ihnen außerhalb der Woh-
nung aufl auert oder nachstellt.

Wie kann ich die Zeit 
für mich nutzen?
Die 10-Tage-Frist der polizeilichen 
Wohnungsverweisung gibt Ihnen 
die Möglichkeit, in Ruhe Bera-
tung in Anspruch zu nehmen und 
Schutz und Hilfe zu organisieren. 

Neben den bereits genannten 
Hilfs- und Beratungsangeboten in 
Ihrer Nähe erhalten insbesondere 
Frauen als Opfer von Gewalt Un-
terstützung beim bundesweiten 
Hilfetelefon. 

Unter der Rufnummer 08000 116 
016 können Sie sich an 365 Tagen 
zu jeder Uhrzeit anonym, kosten-
los und vertraulich beraten lassen. 
Mit Hilfe von Dolmetscherinnen ist 
eine Beratung in vielen Sprachen 
möglich. Nach einer Erstberatung 
werden von Gewalt betroffene 
Frauen auf Wunsch weitervermit-
telt. 

Hinweise zum Hilfetelefon in ver-
schiedenen Sprachen fi nden Sie 
am Ende der Broschüre.
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Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften leben, bietet die Landeskoordination 
der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und 
Trans*Menschen „Rubicon“ Beratung zum Thema 
„Gewalt in der Partnerschaft“ an. Informationen zu 
der Fachstelle erhalten Sie unter:

www.rubicon-koeln.de

Männliche Betroffene können sich an die polizeili-
chen Opferschutzbeauftragten wenden, Adressen 
Ihrer örtlichen Polizeidienststelle fi nden Sie im 
Bereich Kontakt auf:

polizei.nrw

Wie kann ich mich über die 
10-Tage-Frist hinaus schützen?
Sie können bei Ihrem örtlich 
zuständigen Familiengericht eine 
Schutzanordnung beantragen. 
Den Antrag können Sie persönlich 
stellen oder Sie nehmen anwalt-
liche Unterstützung in Anspruch. 
Die polizeiliche Einsatzdokumen-
tation dient Ihnen zur Begründung 
Ihres Antrags. Das Gericht kann 
der misshandelnden Person jede 

Kontaktaufnahme mit Ihnen – z. B. 
an der Arbeitsstelle, dem Kinder-
garten, der Schule oder in der 
Nähe Ihrer Wohnung – untersa-
gen, damit Sie nicht belästigt oder 
bedroht werden. Wenn Sie einen 
solchen Antrag stellen, verlängert 
sich das Rückkehrverbot um wei-
tere zehn Tage, maximal jedoch 
bis zur gerichtlichen Entscheidung.
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Der Verstoß gegen gerichtliche 
Schutzanordnungen ist eine Straf-
tat gemäß § 4 Gewaltschutzgesetz 
und wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. Missachtet die gewalttä-
tige Person Schutzanordnungen, 
rufen Sie bitte die Polizei zu Hilfe. 
Die Polizei ist vom Gericht über 
die Schutzanordnung informiert 
und kann weitere Sicherheitsmaß-
nahmen treffen. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie 
keinen Antrag beim Familien-
gericht gestellt haben, darf die 
gewalttätige Person nach Ablauf 
von zehn Tagen zurückkehren.

Melden Sie jeden Verstoß gegen 
eine Schutzanordnung bei der 
Polizei und beim zuständigen 
Familiengericht.

Welche Möglichkeiten habe ich,
das Umgangsrecht für meine 
Kinder zu regeln?
Besteht ein Umgangsrecht der 
gewalttätigen Person für ein ge-
meinsames Kind, kann die Schutz-
anordnung eingeschränkt werden. 
Droht weitere Gewaltanwendung 
und besteht dadurch eine Gefahr 
für das Kind, kann mit Hilfe des 
Jugendamts oder einer Anwältin/
eines Anwalts veranlasst werden, 
das Umgangsrecht einzuschrän-
ken oder auszusetzen.

Mögliche Regelungen sind

 > die Übergabe in einem ge-
schützten Raum,

 > der begleitete oder betreute 
Umgang1 

 > ein zeitlich befristetes Um-
gangsverbot

 > das Aussetzen des Um-
gangs.

1  § 1684 Abs. 4 BGB
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Jedes Kind hat das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung
Viele Kinder, die häusliche Gewalt 
miterleben, schämen sich für das 
Verhalten ihrer Eltern. Das macht 
es ihnen schwer, sich jeman-
dem anzuvertrauen. Ihnen muss 
deutlich gemacht werden, dass sie 
nicht für das Verhalten ihrer Eltern 
verantwortlich sind. Wenn Kinder 
im Elternhaus Gewalt miterleben, 
lernen sie nicht, dass man Konfl ikte 
auch gewaltfrei lösen kann.

Kinder brauchen qualifi zierte Un-
terstützung, um ihre Gewalterfah-
rungen verarbeiten und bewältigen 
zu können. 

Diese Unterstützung erfolgt durch 
Fachberatung bei den Jugend-
ämtern, Erzieherinnen/Erzieher 
in Frauenhäusern oder durch 
spezielle Angebote von Trauma-
Ambulanzen. 

Hilfe und Unterstützung 
für Kinder & Jugendliche
Kinder und Jugendliche können 
sich bei Problemen und Sorgen 
zu Hause Hilfe und Unterstützung 
holen,

 > beim Kinder- und Jugendtelefon 
116 111 der „Nummer gegen 
Kummer“, anonym und kosten-
los erreichbar von montags bis 
samstags 14 bis 20 Uhr

 > per E-Mail unter nummergegen-
kummer.de

 > beim Jugendamt

 > über den Polizeinotruf 110 
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Hilfetelefon
Beratung in verschiedenen Sprachen beim bundesweiten 
Hilfetelefon. Die Polizei hilft Ihnen bei der Kontaktaufnahme.
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